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Anträge 
der Abgeordneten R a  i n e r, Dr. G o r  b a c h, 

F r  i s c h, G e i  ß 1i n g e r, Dr. P e r  n t e r� 
M a t t, GI' U b h o f  e r, Dr. T s c h u r t­
s eh e n t h a I  e r und Genossen, betreffend 
die Durchführ;ungsverordnung zu dem von 
der Provisorischen Staatsregierung erlas­
senen Opfer-Fürsorgegesetz (Hf A) ; 

der Abgeordneten Ru pp, 0 t t, S c  h e i b e  n­
r e i f, Ta z r e i t el', Ing. S t r 0 b I, 
S c  h w e i n  h arn m e r, H i n  t e r n  d 0 r f e  1', 
Ce r ny, Norbert Maye r, H a n s  und Ge­
nossen, betreffend Behebung der Schäden, 
die durch den Orkan am 18. Februar 1946 
verursacht wurden (121 A) ; 

der Abgeordneten Ferdinanda F 1 0 ß m a n  n, 
W e i k h a r t, H 0 r n, W i m b el' g e r  und 
Genossen, betreffend die kritische Versor­
gungslage der Randgemeinden von Wien 
und des Mühlviertels (131 A); 

der Abgeordneten Ru p p, Ing. Kot t u 1 i n -
8 k y, lug. S t r 0 b 1, K um m e r, S e i  d 1, 
E ie h i n  g e r, S eh e i b e n  r e i f, P r  i r s c h, 
Ro t h und Genossen, betreffend die Behe­
bung von Kriegsschäden in der Land- und 
Forstwirtschaft (14/ A). 

Anfrage 
der Abgeordneten F i n k, R a i n e r, lng. 

Ra a b, Ing.,S c h u m y, Fr i s c h, K aps­
r e i  t e r, D i n  k 'h a u s  e r, P r  i n  k e, R o t  h 
und Genossen, betreffend Studium und Ein­
führung der Gemeinschaftsre:rl.te (12/J). 

Eingelangt sind die· Antworten des Bundes­
ministers für Finanzen Dr. Z irn m e r m a n  n 

auf die Anfrage der Abgeordneten K r  i s c  h 
und Genossen (41A. B. zu 3/J) und 

auf die Anfrage der Abgeordneten L i  n d e  I' 
und Genossen (5fA. B. zU 4/J). 

Beginn der Sitzung: 10 Uhr 15 Minuten. 
Präsident Kunschal{ e r ö f f n ,e t die Sit­

J zung um 10 U hr 15 Minuten. 
Dem Präsidenten B öh m w ird ein zwei­

wöchiger U r 1 a u b erteilt. 
E n t s c h u 1 d i g t sind die Abgeordneten 

Wilhelmine M 0 i k, P r o  k s c h, R 0 s e n-

b e  r ge r und Sc h n e e b e r g  e r, kr an k 
gemeldet ist der Abgeordnete We n d 1. 

Die ·schriftliche oB e a n t w o  r t un g der 
Anfr.agen Nr. 1, 6 und 8 w urden den anfra­
genden Mitgliedern des Hauses ü b e  r m i t­
t e I t� 
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die An tr ä g e  Nr. 8 brs 10 wur,den den 
beantragten Aus s c h ü s s e n z u g  e w i e­
s e n. 

Es wird in die Ta g ,e s 0 r d n u n  g einge­
gangen. 

Der e r .g t e P u  n k t ist: Bericht des Aus­
schusses für Handel und Wiederaufbau über 
die Reglierungsvorl.age (38 d. B.): ·Bundesge­
setz über die Aufhebung des Gesetzes vom 
24. Juli 1945, 8t. G. BI. Nr. 97, betreff·end 
reichsdeutschen Bergwerksbesitz in der Re­
publik 9sterreich (48 d. B.). 

Berichterstatter Kristofics-Binder: Hohes 
Haus! Dde Notwendigkeit der Aufhebung die­
ses Ges,etzes ,ergibt siClh aus der Tatsache, 
daß der Alliierte Rat für österreich beschlos­
sen hat, dem Gesetze die Zustimmung zu ver­
sagen, weil es dem Potsdamer Abkommen 
widerspricht. Somit ist es ,erforderLich, das 
Gesetz formell zu beheben. 

Da die im Absatz (3) des § 1 des aufzu­
hebenden Gesetzes vorgesehenen bücherli­
chen Anmerkungen im Bergbuch bereits in 
mehreren Fällen eingetragen wurden, ist als 
Absatz (2) des § 1 des vodiegenden Entwur­
fes die gesetzliche Lösohungsermächvgung 
solcher Anmerkungen angefügt. 

Die Regierungsvorlage lautet (Hest): 
"Der Nationalrat wolle beschließen: 
§ 1. (1) Das Gesetz vom 24. Juli 1945, 

St. G. BI. Nr. 97, betr.effend reichsdeutschen 
Bergwerksbesitz in der Republdk öster­
reic:h, wird hiermit aufgehoben. 

(2) Die gemäß § 1, Absatz (3), des auf­
zuhebenden Gesetzes bereits eingetragenen 
bücherlichen Anmerkungen des Veräu ße­
r,ungs-, beziehungsweise Belastungsver­
botes sand im Bergbuche zu �ösClhen. Den 
Antr,ag auf Löschung stellt das Bundes­
ministerium für Handel und Wiederaufbau. 

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist das .ßundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau �m Einverneh­
men mit den beteiligten Ministerien be­
traut." 
Als Berichterstatter möcht,e ich mir folgen­

des zu dieser Vorlage zu bemerken erilauben: 
Die Potsdamer B.eschlüsse erklären, daß 

alles deutsche Eigentum im Auslande den 
Siegern verfanen seL Dies ist für 'lLIlS ein 
Problem, auf das bereits der Herr Bundes­
präsident Dr. R e n  n e r hinwies, als er im 
NatlonaJrat . den Rechenschaftsbericht der 
Provtisorisohen Staatsregierung erstattete. 
Die österreichische Volkswirtschaft ,steht hier 
wirklich vQr einer lebenswichtigen Frage. 
Alle diese Bergwerke- und anderen Ertrags­
quellen des österr,eicbJischen Bodens, um die 

es sich hier handelt, liegen ja tatsächlieh auf 
österreich:ischem, Boden und sind für die 
österreichische Valkswirtschaft unentbehr­
lich. Sie wurden zwar nach der Annexion 
österr,eichs 'auf irgendeine Art und Weise 
formell zu deutsClhem Eigentum gemacht, 
waren aber früher zum gro ßen Teil in öster­
reichischem Besitz. Hier .stehen wir auf dem 
Standpunkt, daß alle diese Enteignungen der 
nationaisozialistisM-en Ära erzwungen waren 
und daher niemals anerkannt werden· kön­
nen. Wir müssen daher an die hohen Alliier­
ten die Bitte richten, dlieses aUösterreichische 
Eigentum, aus dem schon viele Gener-ationen 
ihr Leben fristeten, unserem Staate so zu 
belassen, daß die Bevölkerung daraus ihre 
Existenz auch weiterhd.n und für die Zukunft 
fristen kann. 

Namens des. Ausschusses für Handel und 
Wiederaufbau b e a n t r a g e iM: 

Der Nationalrat wolle dem vorliegenden 
Gesetzentwurf (38 d. B.) die verfassungs­
mäßige Zustimmung erteilen. 
Der Gesetzentwurf wird nach dem An­

trag des Ausschusses lin z w e i t e r'· und 
d r i t t e r  L e sung b e,s c h los s en. 

Der z w e i t e P u  n k t ,der Tagesordnung 
ist: Bericht des Ausschusses für Handeil und 
Wiederaufbau über die Regierungsvorlage 
(40 d. B.): Bundesgesetz, womit das Film­
wirtsc:haftsgesetz vom 10. Juli 1945, St. G. BI. 
Nr. 83, aufgehoben wird (49 d. B.). 

lßeriClhterstatter Hans: Hohes Haus.! Zu der 
Regierung,svorIage, .. die vorsieht, da ß das Ge­
setz vom 10. Juli 1945 über die wirtschaft­
liche Förderung der österreic.hischen Film­
produktion (Filmwirtschaftsgesetz) und die 
Verordnung des Staatsam.tes für Industrie, 
Gewerbet Handel und Verkehr im Einver­

nehmen mit dem Staatsamte für Volksauf­
klärung, für Unterricht und Erziehung und 
für Kultusange.1egell'heiten vom 7. September 
1945 zur Durchführung des FilmwirtsClhafts­
gesetzes· außer Kraft treten und mit d·er Voll­
ziehung dieses Aufhebungsgesetzes das Bun­
desministerium für Handel und Wiederauf­
bau im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
sterium für Unterricht betraut werdEm sohl, 
wäre kurz zu e-fläutern: 

. 

Das Ziel dieses Gesetzes und der Verord­
nung war, die Einfuhr ausländischer Filme 
zu beschränken und den Verleiherlös auslän­
discher Filme in irgendeiner Form der Her­
stellung österreichisc:her Filme, wenigstens 
teilweise, dienstbar zu machen. Dieses Ge­
setz ist wohl in diesem Sinne von der Provi­
sorischen Staatsreg.j,erung er1assen worden, 
es wäre aber jetzt der Entwicklung der öster­
reichischen Filmproduktion nur hinderlic.h. 
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.. 
Die Entwicklung, die gerade die Filmproduk­
tion in dieser schweren Zeit genommen hat, 
hat dies bestätigt. Auf jeden Fahl aber muß 
der österreichische Film, der in der Welt 
als "Wien�Film" überall gerne gesehen und 
viel gefr.agt war und uns bis 1938 viele 
Freunde geschaffen hat, auch in Zukunft 
wieder den Weg in aLle Welt antreten kön­
nen. Das Handelsministerium wird dieser 
Tatsache voll Rechnung tragen. 

Ich b e a n t r a g e  daher im Namen des 
Ausschusses für Handel und Wieder,aufbau: 

Der Nationalrat wolle dem vorliegenden 
Gesetzentwurf (40 d. B.) die verfassungs­
mäßige Zustimmung erteilen. 
Der Gesetzentwurf wird gemäß d,em An­

trag des Berichterstatters .in z w e i t e r und 
d r i t t e r L e s u n g z ,u m B e 's c h [ u ß e r­
h o b e n. 

D r i t t e r P u n k  t der Tagesordnung ist: 
Bericht des Verfassungsausschusses über 'die 
Regierungsvorlage (41 d. R): Bundesverfas­
sungsgesetz, betreff·end die Aufhebung des· 
Wiederverlautbarungsgesetzes (50 d. B.). 

Berichterstatter Prinke: Hohes Haus! Durch 
das WiederverlautbaImIligsgesetz vom 20. Juni 
1945, St. G. BI. Nr. 28, wurden die Staatskanz­
le� fUnd die Staatsämter - j,etzt Bundes­
kanzleramt und ,Bundesministerien - er­
mächtigt, die Rechtsvorschr.iften in ihrer 
durch 'spätere Vorschriften ergänzten oder 
abgeänderten Fassung duroh Kundmachung 
mit re.chtsve.rbindlicher Wirkung neu zu ve'r­
lautbaren. Vor der Neuverlautbarung sollte 
immer das Einvernehmen mit der im § 3 des 
Rechts-über1eitungsgese1Jzes vom 1. Mai 1945, 
8t. G. BI. Nr. 6, vorgesehenen Kommission zur 
Vereinheitliohung und Vereinfachung der 
österreichischen Rechtsordnung g,epflogen 
werden. Die Kundmachung sollte, um das 
Staats-, beziehungsweise BundeSf\8isetzhLatt 
nicht zu sehr zu belasten, in einer eigenen 
"AmUichen Sammlung wiederverlaJUtbarter 
öst,erreichischer RechtsvorsClhriften" erfolgen, 
in deren Rahmenauoh bereits die österreichi­
sche Strafprozeßordnung Wld das österreichi­
sche Strafgesetz in ihrer gegenwärtig gelten­
den FasslIDg verlautbart wurden. 

Der Alliierte Rat für österI'leich hat den 
Wunsch nach AufhebUlIlg des Wiederverlaut­
banungsgesetzes ausgesprochen, da es nach 
seiner Meinung mit dem Prinzip der Tren­
nung zwischen gesetzgebender und vollziehen­
der Gewalt in der parlamentarischen Demo­
kratie nicht vereinbar .ist. 

Diesem Wunsch wird durch den v:orliegen­
den Gesetzentwur,f Reohnung getragen. 

Die Aufhebung ist in . der Form e,ines 
Bundesverfassungsgesetz.es ,erfolgt, Wieil das 
Wiederverlautharungsgesetz selbst seinerzeit 

von der PI'IOvisorischen ,Staatsr.egieriUllig als 
VedaSisurugsgesetz beschlossen wurde und 
sein Charakter als VerfassWl,gsg,esetz auch in 
dem bereits vom Nationalrat beschlossenen 
VerfassUllgls-Übergangsgesetz 1945 ·aufrecht-
erhalten wurde. 

' 

Der Verfassungsausschuß stellt auf Grund 
der V orber.atung den A n t r a g: 

Der Nat.ionalrat wolle d,em von der Bun­
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(41 d. B.) die verfassooglsmäßig,e Zustim­
mung erteilen. 

Ahg. Dr. Häuslmayer:. Hohes Haus! EIs ist 
für einen Juristen der österreichischen Schule 
nicht ganz einfach, zu dieser Gesetzesvorlage 
Ja und Amen zusagen. Di,e Vorlage will die 
Aufhebung' des sogenannten Wiederverlaut­
barungsgesetzes. In di'esem Gesetz steht, wie 
wir gehört :und gelesen haben, daß die Mini­
Isterien und das Kanzlemmt beI'lechtigt sind, 
Gesetze wieder zu verlautbaren, unter Be­
rücksichtigung terminologischer Änderungen, 
also alle jene Terminologien auszuschalten, 
die in der Nazizeit eingeführt wurden, zum 
Beispi!el statt Reichsstatthaltere,i Landes­
hauptmanns,chaft usw. Dieses Wiederverlaut- . 
barungsgesetz wollte' nichts anderes, als 
einigermaßen eine Übersicht in di,e wahrhaft 
chaotischen ZUlstände der gegenwärtigen Ge­
setzgebung bringen. Ich mache diesbezüglich 
keinen Vorwurf, die Hast der Zeit, der Um­
bruch und alles, was damit zusammenhing, 
sind ja �enügend Begründung dafür, daß die 
Gesetze im Eiltempo gemacht werden muts· 
ten. Dieses Gesetz wollte aLso übersicht und 
Klarheit .sohaffen. 

Die Gefahr, daß hier ein alter ,Grundsatz 
der Demokratie - der allerdings auch schon 
,einige Einbrüche erlitten hat ._ , der Grund­
satz der Trennung der vollziehenden Uind 
der legi,slativen Gewalt, verletzt wird, besteht 
erstens nicht, weil ja im Gesetz ,expressis 
verbis gesagt wird, daß es sich nur um Än­
derungen terminologischer Natur handelt, Wld 
zweitens, weil ja die Ministeri,en, die voll­
ziehenden Organe des Staates, kraft der For­
mulierung des Gesetzes an sich nicht in der 
Lage sind, etwa Änderungen materiell-recht­
licher Natur vorzunehmen. Aber selbst wenn 
die Gefahr bestünde, daß ein Mini1sterium 
eine materiell-rechtliche ÄndeI'lung bei der 
Wiederverlautbarung durchführen würde, so 
hätten wir ja noch die demokratis�he Ein­
richtung d·er Ministerver,antwortlichkeit. �in 
Minister, der ·sich über diese Grundsätze hin­
we.glSetzen würde, müßte ja vor einen 'eigenen 
Gerichtshof gestellt werden. 

Entscheidend aber 1,st folgendes: Die Ge­
setzesmaschiner,ie, die Wiir in den letzten 
Monaten beobachten k,onnten - es ist kein 
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Vorwurf -, bietet uns eine :solc.he Fülle, daß 
es selbst dem zünftigen Juristen, dem Advo­
katen, dem Richter und dem Verwaltungs­
juristen kaum mehr möglich ist, dieses Chaos 
zu überblioken. Es ,ist daher bed,auerlic.h, daß 
der Anfang, d,er hier gemacht WiUrde, um 
Klarheit zu schaff,en, w.ieder, außer Kraft 
treten wird. Wir müssen nun die"sem Gesetz' 
die Zustimmung geben. Wir möohten aber 
von dieser Tribüne aus feststellen, daß schon 
durch die Zll'sammoosetzung des Hauses alle 
Voraussetzungen dafür geg.eben sind, daß die 
Grundsätze der Demokratie immer gewahrt 
bleiben werden. (Beifall bei den Partei­
genossen. ) 

Berichterstatter Prinke (Schlußwort): Hohes 
Haus� Der Vefifassungsausschuß hat sich sehr 
eingehend mit den Bedenken, die der Herr 
Abgeordnete Dr. H ä u  ,s Im a y e r  vorge­
bracht hat, auseinandergesetzt. Wir sind uns 
kLar darüber, daß .die Einheitlichkeit jener 

Gesetze, die noch in Geltung sind, infolge der 
Aufhebung dieses Ges'etzes fehlen wird. An­
derseits können wir uns aber nicht der Tat­
sache verschließen, 'daß dem Wunsche des 
Alliierten Rates Rechnung getragen werden 
muß. Wir werden daher bestrebt sein müs­
sen, dafür zu :sorgen, daß. möglichst bald eine 
Neuauflage des Wiederverlautbarungsgesetzes 
in ,e.iner Form ,erfolgt, welche a'uch die Ein­
heitlichkeit !Und Übersichtlichkeit der in 
Kraft stehenden Gesetze ermöglicht. Ich bitte 
also nochmals ,unter Hinweis darauf, daß es 
der aus&rückliche .Wunsch des Alliierten 
Rates ist, daß dieses Gesetz laufgehoben wird, 
der Vorlage zuzustimmen. 

Die Regierungsvorlage wird gemäß dem 
Antrag des Ausschusses mit ,Z w'e i d r i t t e I­
m e h r h ,e i t in z w e i t e r und d r i t t e r 
L e ,s u n,g b e s ,c ,� Lo ,s s e n. 

V i  e r  t e r Pu n k t der T,agesordnung ist: 
Bericht des VerfasS'lID'gtsaussöhusses über die 
Regierungsvorlage (39 d. B.): Bundesgesetz, 
womit daosGe-setz vom 12. September 1945, 
St. G. BI. Nr. 180, betreffend das Paßwes,en 
(Paßgesetz), abgeändert und ergänzt wird 
(Paßg,esetz-NoveUe) ,(51 d. B.). 

' 

Berichterstatter Horn: Hohes Haus! Die 
Genehmigung des p.aßgesetzes, das noch 

aus der Zeit der ProvisorLschen Staatsregie­
rung stammt, Wurde vom Alliierten Rat für 
österreich davon ,abhängig gemacht, daß 
einige Änderungen ,an dem .Gesetz - eben­
so wie an der D-urchführungsvel'ordnung, die 
aber ni,ootiin die Kompetenz des National­
rates fällt - vorgenommen werden. Die vor­
liegende Novelle trägt den WÜlllschen de.s Alli­
ierten Rates Rechnung. 

Zunächst wird ein Sichtvermerk eingeführt, 
dessen jeder österreichische Staatsl;>ürger 

zum V,erlaoSsen des Bundesgebietes und zur 
Einr,eise in dasselbe bedarf. Dieser Sichtver­
merk ,darf lediglich durch das Bundesmini­
sterium für Inneres, das nunmehr auch als 
allein �uständig zur Ausstellung, Ände,rung 
und

' Verlängerung von Reisepässen erklärt 
wird, erteilt werden und muß in den Reise­
paß eingetragen werden. Nur soweit es sich 
um Diplomatenpässe handelt, erteilt das 
Bundeskanzleramt, das wie bisher für d,ie 
Ausstellung, Änderung und Verlängerung von 
Diplomatenpässen zuständig bleibt, auch die 
Sichtvermerke. Im Auslande sind die öster­
r,e.ichisehen Vertretungs behörden zur Er­
teilung der Sichtvermerke berufen. 

Die Einführung des Sichtvermerks ,goll nur 
eine vorübergehlmde Maßnahme sein; dies 
wird dadurch zum Kusdruck gebracht, daß 
sie nach dem Text des Entwurfes nur "für 
die Druuer der derzeitigen außerofidentlichen 
wütschaftlLchen Verhältnisse" erfolgt. 

Um eine zusätzliche materielle Bela,stung 
'der österreichi,schen Staatsbürger durch die 
Sichtvermerke zu vermeiden, ist vor.gesehen, 
daß sie ,gebührenf'rei erteilt werden. 

Um den wirtschaftlich höchst notwendigen 
"kleinen Grenzverkehr" nicht zu unter­
binden, wurde vorgesehen, daß übertritts­
scheine für Grenzbewohner nicht fiiur das 
Bundesministerium für Iun,eres, sondern nach 
seinen W,eisungen auch die von ihm beauf­
tragten, !Behörden ausstellen können. 

Di,e gegenständliche Regierungsvorlage 
wurde vom Verf.assungsausschuß in seiner 
Sit�l.l11g vom 15. F,ebruar in Ve�handlung ge­
,zogen und angenommen. 

Der Verfassungsausschuß ,gteHt demnach 
den A n  trag: 

Doer Nationalrat wolle dem von der Bun­
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(39 dei Beilagen) die verf,assungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 
(Während der vorstehenden Ausführungen 

hat Präsident Dr. G o r  ba eh den Vorsitz 
übemommen.) 

Gemäß dem Antrag de.s Berichterstatters 
erhebt das Haus den OesetzentWiUrf in z w e i­
t ,e rund d r i t t e r L e s u n ,g z u m B e­
s eh I u ß. 

Der f ü n f t e P u  n k t der Tagesordnung 
ist: Be,richt des Finanz- und Budgetausschus­
ses über die Regierungsvorlage ,(44 d. B.): 
Bundesgesetz über die Untersag.un,g' der Aus­
:oo.hlung von Dividenden für das GeschäIt'3-
jahr 1944 und die Vergütung von Einlage­
zinsen iür das Kalenderj,ahr 1945 (Zinsell­
streichungsgesetz) (52 d. Ho). 

Berichterstatter Marktschläger: HohesHaus! 
Bei Berücksichtigung der Verhältnisse im 
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weitaus größten Teil der Unternehmungen 
unserer Wirtsöhaft und bei Beachtung der un­
günstigen Ertragslage unserer Geldanstalten, 
die sich aus dem völligen Fe.hLengewinn­
bringender Anlagemöglichkeiten ergibt, sind 
die in der Vorlage enthaltenen Bestimmungen 
alS' zwingend notwendig zu bezeichnen. Der 
Finanz- und Budgetausschuß hat daher die 
Regierungsvorlage einstimmig genehmigt. 
Lediglich die Bestimmung in § 1, Absatz (2), 
wurde über Verlangen aller drei Parteien ge­
striohen und durch die einhellig besc.hlDssene 
Bestimmung ersetzt, daß bereits gefaßte Ge­
winnverteilungsbeschlüs'se ungültig und be­
reits ausgezahlte Dividenden rüc.kzuvergüten 
sind. Es wurdel hiebei, von der Erwägung aus­
gegangen, daß es nicht ·angehe, einzelne Ak· 
tiDnäre im Genusse .eines Vorteiles zu be­
laSlSen, der ihnen durch Zufall und günstige 
Umstände ZlUJgekommen ist. 

Der Finanz- und Budgeta:uss·chuß stellt 
demnach den A n  t r a.g: 

Der Natiooalrat wolle dem vorgelegten 
Gesetzentwurf die veri,assllll1gsmäßige Zu­
stimmung erteilen. 

Entsprechend dem Antrag des Ausschusses 
wird der Gesetzentwurf in z w e i t e r u n d 
d r i t t e r L e s u n g zu m Be s c hi u ß er­
hoben. 

S e c  h s t el'. p'tU n k t der Tagesordnung ist : 

Bericht des Verfassungsaussc.husses über die 
Regierungsvorlage (46 d�, B.): Bundesgesetz 
über die Besorgung der Geschäfte der ober­
sten Bundesverwaltung (53 d. B.). 

Berichterstatter Ludwig: Hohes Haus! Es 
obliegt mir die Aufgabe, im Namen des Ver­
fassungsausschusses über die Regierungsvor­
lage: Bundesgesetz über die Besorgung der 
Geschäfte der obersten Bundesverwaltung zu 
referieren. 

Die dem Verfassungsausschuß unterbreitete 
Regierungsvorlag'e umreißt .in vier p.aragra­
phen die aus der jüngsten Regi,erungsbildung 
sich ergebende Formung der obersten Staats­
verwaltung. Diese Umformung greift wohl 
nicht an die Grundlagen des bisherigen Ver­
waltungssystems, sie enthält doch bemerkens­
werte Veränderungen in bezug auf die Zahl 
und Bezeichnung der Ministerien; des we.ite­
relJ, tritt durch Zusammenlegung ein:l!elner 
Ministerien und Bildung neuer Ministerien 
eine wesentli:che, für die Öffentlichkeit wich­
tige Verschiebung der Kompetenzen ein. Wenn 
man optisch das sich nun ergebende Bild be­
traoht,et, so haben wir in Zukunft das Bundes­
kanzleramt unter Leitung des Bundeskanzlers 
und elf sachliohe Ministerien, die unter Lei­
tung von Bundesministern stehen. Die sach­
lichen Ministerien tragen die Namen: lune-

res, Justiz, Unterricht, Soziale Verwaltung, 
Finanzen, Land- und Forstwirtschaft, Handel 
und Wiederaufbau, Volksernährung, Ver­
mögenssicherung und W,irtschaftsplanung, 
Verkehr, Energiewirtschaft und Elektrifizie­
rung. Von den obenerwähnten Veränderun­
gen sind ni,cht betroffen das Innere, die Ju­
stiz, die Sozi.ale Verwaltung, die Finanzen 
und die Volksernährung, ,im geringen Aus­
maße Land- und Forstwirtschaft. Eine for­
male Veränderung ist zu verzeichnen bei 
dem Unterrichtsministerium., Es wurde an 
Stelle des bisherigen Staatsamtes für Volks­
aufklärung, für Unterricht und Er1Jiehung 
und für Kultusangelegenheiten der alte 
Name BUIllde:sministerium für Unterricht 
wiede'r eingeführt. Ver,einigt wird nach 
der Regierungsvorlage das Bundesministe­
rium für Industrie, Gewerbe, Hamdel und 
Verkehr und das Bundesministerium für 
öffentliche Bauten, übergangs.wirtschaft und 
Wiederaufbau. Diese be,iden Ministerien tra­
gen nac.h ihrer Ve'reinigung den Namen 
Bundesminist,erium für Hand,el und W,ieder­
aufbau. Da nun aber zu gleicher Zeit zwei 
neue Ministerien, das Bundesministerium für 
Verkehr und das Bundesministerium für 
Energiewirtschaft und Elektrifizierung ge­
schaffen werden, sO' w,ar ,es natürlich und 
selbstverständlich, daß aps dem großen Kom­
plex des jetzt erstandenen Bundesministeri­
ums für Handel und Wiederaufbau bedeu­
tende Tätigkeitsbereiahe abgezweigt wurden, 
ohne daß dadurc.h auoh die wirtschaftliche 
Schlüsselstellung des Bundesministeriums für 
Handel und Wieder,aufbau im wesentlichen 
berührt wUrde. 

Die auswärtigen Ang,elegenheiten werden 
nach der Verfassung des Jahr,es 1929 im 
Bundeskanzleramt geführt, die Führung 
selbst obliegt dem Bundeskanzler oder 'einem 
,gemäß Artikel 77, Absatz (2), der Verfassung 
bestellt,en Bundesminister, so daß dps Mini­
sterium gegenwärtig den Bundeskanzler, den 
Vizekanzler und 13 Bundesminister zählt, wo­
bei der Bundesminister ohne Portefeuille ein­
gerechnet ist. 

W·as nUiIl den sachlichen Aufbau zunächst 
des neuen IBundesministeriums für Verkehr 
anbelangt, so fallen .in die Kompetenz dieses 
Ministeriums v.or allem die Eisenbahnange­
legenheiten einschließlioh der Kleinbahnen, 
das Post-, Telegraphen- und Fernsprech­
wesen, der Rundfunk, die See- und Fluß­
schiffahrt, LiUftfahrt und Angelegenheiten des 
Fremdenverkehrs, dies aber nur so weit, 
als sich die Fremdenverkehr.sförderung auf 
die öff,entlichen Verk.ehrsbetriebe bezieht. 
Wei ter 0 bliegen dem V erkehrsmini,steri um 
die F-ragen des Personenkraftlinienwesens, 
dies allerdings im Einvernehmen mit dem 
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BundesminiSiterium für Handel und Wieder­
aufbau. Dagegen werden die Angelegen­
heiten des Güterfernverkehrs vom Bundes­
minisrter.ium für Handel und W,iederaufbau 
im Einvernehmen . mit dem Ve'rkeihrsmini­
sterium geregelt. Was nun das Bundesmini­
sterium für Ene'rgiewirtschaft und EI,ektrifi­
zierung betrifft, so Lallen in den Bereich die­
ses Amtes das Elektr:izitätswesen, besonders 
aber die Elektrizitätswirtschaft und ihre 
Planung, die Bewirts0haftung von elektri­
scher Energie, die A.ngelegenheiten des Elek­
tr.izitätsr.e.chtes einschließlich des Elektrizi­
tätswegerechtes und die Förderung der Elek­
trifizierung. Für elektrmecJhnische und elek­
trobau1iche Fragen wird daS . neue Ministe­
rium das Einvernehmen mit dem Handels­
ministerium pflegen, der hochbauUche Teil 
obliegt wieder ,dem BundesministerilUID für 
Handel und Wiederaufbau im Einvernehmen 
mit dem Bundesministedum für Enoergiewirt­
schaft und Elektrifizierung. In' Fragen des 
Wasserre0htes und WasserbtiJUes hat das hie­
für zuständige A.ckerbauministerium das Ein­
vernehmen mit dem Bundesministerium für 
Energiewirtschaft und EleMrifizi,erung dann 
herzusteUen, wenn Entscheidungen oder bau­
liche Maßnahmen die von dem neuen Mini­
ster1um zu wahrenden Intereslsen offenkundig 
berühren. Dagegen iaUen Fragen der Er­
richtung de,s Betriebes elektrischer Anlagen 
und Einrichtungen, die a iUS S chI i e ß I i c h  
Ei s e n b a  h n z w e c k  e n dienen, in die 
Kompetenz des V,erkehrsministeriums, das 
hinsichtlich des Baues inklusive der. Bauauf­
sicht das Einvernehmen mit dem Bundes-

_ ministerium für EnergiewirtSClhaft und Elek­
trifiziernmg zu pflegen hat. 

Der § 3 enthält rein formale Bestimmun': 
gen, daß näm,1ich in den legistischen Texten, 
in denen bisher di'e Kompetenz eines anderen 
Ministeriums festgelegt war, der Name des 
neuen Ministeri/UIns eilnzusetzen ist. D,er 
§ 4 enthält die Vollziehungsklausel. Nach ihr 
ist mir! der Vollziehung di,eses Bundesgesetze:s 
das BundeSikanzler,amt ,im Einvernehmen mit 
den beteiligten BundesministJerien betra:ut. 

Ich möchte in bezug auf den ·'Schriftlichen 
Bericht darauf hinweisen, daß ein Druck­
fehler vorliegt, indem bei der Anführung der 
Mitglieder dies Ministeriums das Wort "Vize­
kanzler" ·ausgeLassen wurde. Ich werde die 
Direktion des Hauses emuehen, diesen Druck­
fehler in entsprechender Weise zu berich­
tigen. 

Die Regierungsvorlage wurde vom Ver­
fa:sSlUugsausschuß in seiner Sitzung vom 
15. Februar 1946 einstimmig angenommen. 

Der Verfa:ssungsa\l1SSchuß stellt somit den 
Ant r a g: 

Der N.ation.alrat wolle dem von der Bun­
desregier11ll1g vorg,elegtep. Gese tzen hvurf 
(46 d. B.) die verf,assungsmäßige Zustim­
mung erteBen. 
Her Gesetzentwurf wird nach dem Antrag 

des Bericht,erstatters in z w e i t e r und d r i t­
t e r L e .g u n g b e, s chI 0 S s en. 

Die Tagesordnung ist erschöpf.!. 
Die n ä c hs t e S i t z u n g wird im 

oS c h r i f t I ich e n W e g  e einberufen wer­
den. 

. 

Der E r n  ä h r u n  g sau ,s s ,c h u ß wird für 
Freitag, 22. F,ebruar 1946, 9 Uhr vormittags, 
Lokal II, einberufen. 

Schluli der Sitzung: 10 Uhr 55 Minuten. 

Druck der österreichischen Staatsdruckerei. 149946 
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